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 Veröffentlicht am 26.06.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

Waren der Partei die Aussagen der vernommenen Zeugen bereits im erstinstanzlichen Verfahren zur Kenntnis

gebracht worden, ist das Fehlen der Namen dieser Zeugen im Bescheid der Berufungsbehörde unerheblich.

Schlagworte

Parteiengehör AllgemeinVerwaltungsstrafverfahren
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